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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Ehemalige Sellerschule", Ortschaft Belecke 
hier: 1. Weiterführung des Verfahrens als Bebauungsplan der Innenentwicklung im  

    beschleunigten Verfahren gem. § 13a i.V.m. § 13 des Baugesetzbuches (BauGB)  
    in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt  
    geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) und  
2. Öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Ziffer 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB 
    und § 3 Abs. 2 BauGB  

 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Ehemalige Sellerschule" ist die Ausweisung eines 
allgemeinen Wohngebietes innerhalb des im Zusammenhang bebauten, südwestlich der Ortschaft 
Belecke liegenden Siedlungsbereiches "Sellerkopf" geplant.  
Der Geltungsbereich ist aus der als Anlage beigefügten Planunterlage ersichtlich. 
 
 
1. Weiterführung des Verfahrens als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunig- 
ten Verfahren gem. § 13a i.V.m. § 13 BauGB 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung der Stadt Warstein hat in seiner 
Sitzung am 26.01.2012 beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Ehemalige 
Sellerschule" gem. § 13a i.V.m. § 13 BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren weiterzuführen. 
Gem. § 13a Abs. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, 
wenn bestimmte Voraussetzungen, wie die Wiedernutzbarmachung von Flächen in Form der 
Nachverdichtung zur Schaffung zusätzlicher Baumöglichkeiten in bereits bebauten Bereichen sowie 
weniger als 20.000 m² festgesetzte zulässige Grundfläche im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) gegeben sind. Dieses trifft im vorliegenden Fall aufgrund 
der innerörtlichen Lage und der Größe des Plangebietes auf den Bereich der ehemaligen Sellerschule 
zu. 
Die Vorteile des Verfahrens liegen darin, dass die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht 
anzuwenden, eine Umweltprüfung und dementsprechend ein Umweltbericht nicht erforderlich sind. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung vom 
26.01.2012 zur Weiterführung des Verfahrens als Bebauungsplan der Innenentwicklung für den Bereich 
„Ehemalige Sellerschule“ wird hiermit gem. § 13a Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
2. Öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Ziffer 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB und 
§ 3 Abs. 2 BauGB  
 
Weiterhin hat der Ausschuss in seiner Sitzung am 26.01.2012 zur Beteiligung der Öffentlichkeit die 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes "Ehemalige Sellerschule" gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Entsprechend § 13a Abs. 2 Ziffer 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB werden der Entwurf des 
Bebauungsplanes "Ehemalige Sellerschule" und die dazugehörige Begründung einschließlich 
Artenschutzprüfung vom 09.01.2012 mit den Ergebnissen aus der frühzeitigen Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
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13.02.2012 bis 13.03.2012 (einschließlich) 
bei der Stadtverwaltung Warstein, Sachgebiet Städtebau, 

Technisches Rathaus, Schulstraße 7, 2. Obergeschoss, 59581 Warstein,  
 
öffentlich ausgelegt.  
 
Die Auslegung findet statt: 
 

montags bis einschließlich freitags zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr, 
dienstags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr,  
donnerstags zwischen 14.00 und 17.00 Uhr. 

 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen und Stellungnahmen zum Entwurf des 
Bebauungsplanes „Ehemalige Sellerschule“ schriftlich oder zur Niederschrift von jedermann vorgebracht 
werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass 

• nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2  i.V.m. 
§ 4 a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist, 

• ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollantrag) unzulässig 
ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können, 

• in diesem beschleunigten Aufstellungsverfahren von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird (§ 13 Abs. 3 BauGB). 

 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entsprechend § 13a Abs. 2 Ziffer 1 i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 Ziffer 3 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB wird gleichzeitig mit der Benachrichtigung über die 
öffentlichen Auslegung durchgeführt. 
 
 
Warstein, den 31.01.2012 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Unterschrift 
(   B e u t l e r   ) 
Stadtkämmerer 
 
Anlage: 
1 Planunterlage 
 
 
Hinweis: 
Ergänzend besteht die Möglichkeit, über den öffentlichen Zugang („Public“) des Internetportals der Stadt 
Warstein  

 
http://www.warstein.de/bauleitplanung/public.php 

 
die vorstehenden Unterlagen während der Auslegungsfrist einzusehen.  
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Anlage 

 
Stadt Warstein – Ortschaft Belecke / Übersichtsplan zum Bebauungsplan „Ehemalige Sellerschule“ 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Einebnung von Reihengräbern im Bereich des städtischen Friedhofs Allagen 

„Alter Teil“ 
 

 
 
Die Nutzungsrechte an den Reihengräbern 
 
   des Grabfeldes   4 Reihe 18, Grab-Nr. 001 bis 006 
       
    
sind erloschen. Die betroffenen Reihen sind in der als Anlage zu dieser Bekanntmachung beigefügten 
Lageskizze gekennzeichnet. 
 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nach § 13 Abs. 1 der Satzung für die kommunalen Friedhöfe 
(Friedhofssatzung - FrhS. -) der Stadt Warstein vom 16.12.2003 in der derzeit gültigen Fassung nicht 
möglich.  
 
Es ist beabsichtigt, die Grabstätten abzuräumen. Mit den Arbeiten soll ab dem 01.06.2012 begonnen 
werden. 
 
Die Absicht wird hiermit gem. § 13 Abs. 3 FrhS öffentlich bekannt gemacht. Das Abräumen wird auch 
durch Hinweiszeichen auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
Den Nutzungsberechtigten wird hiermit Gelegenheit gegeben, die Grabstätten zum 31.05.2012 
abzuräumen. 
 
Bei Beginn der Einebnungsarbeiten auf den Grabstätten noch befindliche Denkmäler, Grabzeichen, 
Anpflanzungen u.ä. werden von der Stadt entfernt. 
 
Entschädigungsansprüche stehen den Nutzungsberechtigten nicht zu. 
 
 
 
Warstein, den 02. Februar 2012 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Unterschrift 
(Gödde) 
 
 
 
Anlage  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einebnung von Reihengräbern im Bereich des städtischen Friedhofs Hirschberg 
 

 
 
Die Nutzungsrechte an den Reihengräbern 
 
   des Grabfeldes   7, Reihe 16, Grab-Nr. 010 bis 013  
          
sind erloschen. Die betroffenen Gräber sind in der als Anlage zu dieser Bekanntmachung beigefügten 
Lageskizze gekennzeichnet. 
 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nach § 13 Abs. 1 der Satzung für die kommunalen Friedhöfe 
(Friedhofssatzung - FrhS. -) der Stadt Warstein vom 16.12.2003 in der derzeit gültigen Fassung nicht 
möglich.  
 
Es ist beabsichtigt, die Grabstätten abzuräumen. Mit den Arbeiten soll ab dem 01.06.2012 begonnen 
werden. 
 
Die Absicht wird hiermit gem. § 13 Abs. 3 FrhS öffentlich bekannt gemacht. Das Abräumen wird auch 
durch Hinweiszeichen auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
Den Nutzungsberechtigten wird hiermit Gelegenheit gegeben, die Grabstätten zum 31.05.2012 
abzuräumen. 
 
Bei Beginn der Einebnungsarbeiten auf den Grabstätten noch befindliche Denkmäler, Grabzeichen, 
Anpflanzungen u.ä. werden von der Stadt entfernt. 
 
Entschädigungsansprüche stehen den Nutzungsberechtigten nicht zu. 
 
 
 
Warstein, den 02. Februar 2012 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Unterschrift 
(Gödde) 
 
 
 
Anlage 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einebnung von Reihengräbern im Bereich des städtischen Friedhofs Sichtigvor 
„Alter Teil“ 

 
 
 
Die Nutzungsrechte an den Reihengräbern 
 
   des Grabfeldes   3, Reihe 8, Grab-Nr. 011 bis 013      
    
sind erloschen. Die betroffenen Gräber sind in der als Anlage zu dieser Bekanntmachung beigefügten 
Lageskizze gekennzeichnet. 
 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nach § 13 Abs. 1 der Satzung für die kommunalen Friedhöfe 
(Friedhofssatzung - FrhS. -) der Stadt Warstein vom 16.12.2003 in der derzeit gültigen Fassung nicht 
möglich.  
 
Es ist beabsichtigt, die Grabstätten abzuräumen. Mit den Arbeiten soll ab dem 01.06.2012 begonnen 
werden. 
 
Die Absicht wird hiermit gem. § 13 Abs. 3 FrhS öffentlich bekannt gemacht. Das Abräumen wird auch 
durch Hinweiszeichen auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
Den Nutzungsberechtigten wird hiermit Gelegenheit gegeben, die Grabstätten zum 31.05.2012 
abzuräumen. 
 
Bei Beginn der Einebnungsarbeiten auf den Grabstätten noch befindliche Denkmäler, Grabzeichen, 
Anpflanzungen u.ä. werden von der Stadt entfernt. 
 
Entschädigungsansprüche stehen den Nutzungsberechtigten nicht zu. 
 
 
 
Warstein, den 02. Februar 2012 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Unterschrift 
(Gödde) 
 
 
Anlage 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einebnung von Reihengräbern im Bereich des städtischen Friedhofs Suttrop 
 
 

 
 
Die Nutzungsrechte an den Reihengräbern 
 
   des Grabfeldes   7, Reihe  3, Grab-Nr. 004 bis 010 
       
    
sind erloschen. Die betroffenen Gräber sind in der als Anlage zu dieser Bekanntmachung beigefügten 
Lageskizze gekennzeichnet. 
 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nach § 13 Abs. 1 der Satzung für die kommunalen Friedhöfe 
(Friedhofssatzung - FrhS. -) der Stadt Warstein vom 16.12.2003 in der derzeit gültigen Fassung nicht 
möglich.  
 
Es ist beabsichtigt, die Grabstätten abzuräumen. Mit den Arbeiten soll ab dem 01.06.2012 begonnen 
werden. 
 
Die Absicht wird hiermit gem. § 13 Abs. 3 FrhS öffentlich bekannt gemacht. Das Abräumen wird auch 
durch Hinweiszeichen auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
Den Nutzungsberechtigten wird hiermit Gelegenheit gegeben, die Grabstätten zum 31.05.2012 
abzuräumen. 
 
Bei Beginn der Einebnungsarbeiten auf den Grabstätten noch befindliche Denkmäler, Grabzeichen, 
Anpflanzungen u.ä. werden von der Stadt entfernt. 
 
Entschädigungsansprüche stehen den Nutzungsberechtigten nicht zu. 
 
 
 
Warstein, den 02. Februar 2012 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Unterschrift 
(Gödde) 
 
 
 
 
 
(Anlage) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einebnung von Reihengräbern im Bereich des städtischen Friedhofs Warstein 
„Bilsteinstraße“ 

 
 

 
 
Die Nutzungsrechte an den Reihengräbern 
 
   des Grabfeldes   4, Reihe 14, Grab-Nr. 007 bis 012 
      Reihe 15, Grab-Nr. 003 bis 007 
   des Grabfeldes   7, Reihe 16, Grab-Nr. 001 bis 004 
       
   
sind erloschen. Die betroffenen Gräber sind in der als Anlage zu dieser Bekanntmachung beigefügten 
Lageskizze gekennzeichnet. 
 
Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist nach § 13 Abs. 1 der Satzung für die kommunalen Friedhöfe 
(Friedhofssatzung - FrhS. -) der Stadt Warstein vom 16.12.2003 in der derzeit gültigen Fassung nicht 
möglich.  
 
Es ist beabsichtigt, die Grabstätten abzuräumen. Mit den Arbeiten soll ab dem 01.06.2012 begonnen 
werden. 
 
Die Absicht wird hiermit gem. § 13 Abs. 3 FrhS öffentlich bekannt gemacht. Das Abräumen wird auch 
durch Hinweiszeichen auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
Den Nutzungsberechtigten wird hiermit Gelegenheit gegeben, die Grabstätten zum 31.05.2012 
abzuräumen. 
 
Bei Beginn der Einebnungsarbeiten auf den Grabstätten noch befindliche Denkmäler, Grabzeichen, 
Anpflanzungen u.ä. werden von der Stadt entfernt. 
 
Entschädigungsansprüche stehen den Nutzungsberechtigten nicht zu. 
 
 
 
Warstein, den 02. Februar 2012 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Unterschrift 
(Gödde) 
 
 
Anlage  
 
  



Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 
37. Jahrgang 2. Februar 2012 Nr. 2 / S. 13 
 

 
  



Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 
37. Jahrgang 2. Februar 2012 Nr. 2 / S. 14 
 

 
 



Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 
37. Jahrgang 2. Februar 2012 Nr. 2 / S. 15 
 
 
 

 



Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 
37. Jahrgang 2. Februar 2012 Nr. 2 / S. 16 
 
 

 


